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Sehr geehrte Damen und Herren,       
 
wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung im  
 
Mandantenbrief April 2009  informieren. 
 
Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 
 

Umsatzsteuer 

• Rücknahme verkaufter Umzugskartons gegen Entgelt mindert nicht die Umsatzsteuer 
für die ursprüngliche Lieferung 

Kapitalgesellschaften/Beteiligungen 

• Zehnjähriger Erdienungszeitraum auch bei Erhöhung einer Pensionszusage an 
beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

• Zuschläge ohne tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit sind 
nicht steuerfrei 

Grundstückseigentümer/Vermieter 

• Außergewöhnliche Abnutzung bei nicht mehr nutzbarem Gebäude als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung absetzbar 

• Betriebskostenabrechnung muss an alle Mieter adressiert werden 

Ehegatten 

• Doppelte Haushaltsführung bei Wechsel des Familienwohnsitzes weiter möglich 

• Ehevertrag kann sittenwidrig sein, wenn er beim Unterhaltspflichtigen zur Sozialhilfe 
führt 

Alle Steuerpflichtige 

• Schadensersatz wegen Tötung des Ehegatten unterliegt nicht der Einkommensteuer 

Auswärtige Beratungsstellen: 
Malchow, Lindenallee 2 � (03 99 32) 1 20 23, 1 20 24 

Fax: (03 99 32) 1 20 25 

Demmin, Am Markt 4 � (03 99 8) 36 24 25 
Fax (03 99 8) 36 24 27 

−−−− 

 

−−−− 
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Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung April und Mai 2009 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

14.4.20091 11.5.20092 

Umsatzsteuer 14.4.20093 11.5.20094 

17.4.2009 14.5.2009 Ende der Schonfrist   Überwei-
sung5 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:   Scheck6 

9.4.2009 6.5.2009 

Gewerbesteuer Entfällt 15.5.2009 

Grundsteuer Entfällt 15.5.2009 

Ende der Schonfrist   Überwei-
sung 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:   Scheck6 

Entfällt 

 

Entfällt 

18.5.2009 

 

12.5.2009 

Sozialversicherung7 28.4.2009 27.5.2009 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitaler-
tragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüt-
tung an den Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 

3  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne Dau-
erfristverlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-
zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumnis-
zuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufen-
den Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.4./25.5.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeits-
termin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 

UMSATZSTEUER 

Rücknahme verkaufter Umzugskartons gegen Entgelt mindert nicht die Umsatzsteuer 
für die ursprüngliche Lieferung 

Verkauft ein Unternehmer, der Umzüge durchführt, Umzugskartons, unterliegt das für die Kartons 
gezahlte Entgelt in voller Höhe der Umsatzsteuer. Dies gilt auch dann, wenn der Unternehmer 
entsprechend seiner Werbung gebrauchte Kartons gegen Entgelt zurücknimmt. 

In der Rücknahme liegt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ein eigenständiger Umsatz, es 
wird nicht das ursprüngliche Geschäft rückgängig gemacht. Damit mindert das von dem Unter-
nehmer gezahlte Entgelt nicht die Bemessungsgrundlage für den ursprünglichen Umsatz. Soweit 
die Rücklieferung der Kartons durch Privatpersonen erfolgt, kann der Umzugsunternehmer keine 
Vorsteuer aus dem Rücknahmepreis geltend machen. 
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KAPITALGESELLSCHAFTEN/BETEILIGUNGEN 

Zehnjähriger Erdienungszeitraum auch bei Erhöhung einer Pensionszusage an beherr-
schenden Gesellschafter-Geschäftsführer 

Einem zu mehr als 50 % an einer Kapitalgesellschaft beteiligten Geschäftsführer war im Alter von 
30 Jahren eine Pension auf das 65. Lebensjahr zugesagt worden. In seinem 56. Lebensjahr wurde 
diese Pensionszusage erhöht. Das Finanzamt wertete dies als verdeckte Gewinnausschüttung, 
weil Pensionszusagen an beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer steuerlich nur anerkannt 
werden können, wenn der Zeitraum zwischen Zusage und Pensionsalter mindestens zehn Jahre 
beträgt (sog. Erdienungszeitraum). Diesen Grundsatz wandte es auch auf die Erhöhung der Pen-
sionszusage an. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht, weil der Erdienungszeitraum auch für Erhöhun-
gen gilt. 

ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Zuschläge ohne tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit sind nicht 
steuerfrei 

Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit neben dem 
Grundlohn gezahlt werden, sind steuerfrei. Die Zuschläge dürfen bestimmte Prozentsätze des 
Grundlohns nicht übersteigen. 

Das Finanzgericht Köln bestätigte diesen Grundsatz: Die Steuerfreiheit der Zuschläge setzt vor-
aus, dass tatsächlich Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit geleistet wird. Tatsächliche Leistung 
bedeutet, dass die Arbeit gegen Entgelt objektiv erbracht werden muss. 

Das Urteil betraf den Fall einer Schwangeren, die auf Grund des Beschäftigungsverbots nach dem 
Mutterschutzgesetz keine Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit leisten durfte, aber weiterhin 
entsprechende Zulagen erhielt. 

Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden. 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Außergewöhnliche Abnutzung bei nicht mehr nutzbarem Gebäude als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung absetzbar 

Stellt sich nach Kündigung eines Mietverhältnisses heraus, dass ein auf die Bedürfnisse des Mie-
ters hergerichtetes Gebäude nicht mehr nutzbar ist und auch nach einer Veräußerung nicht mehr 
zweckmäßig verwendet werden kann, können Absetzungen für außergewöhnliche Abnutzung als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen werden. So hat 
der Bundesfinanzhof entschieden. 

Eine GbR hatte in den 1970er Jahren ein Gebäude für einen Lebensmittelmarkt errichtet und 
1984 nach detaillierten Angaben des Mieters ausgebaut. Nachdem der Mieter den Vertrag zum 
31.12.2000 gekündigt hatte, bemühte sich die GbR vergeblich, das Gebäude anderweitig zu ver-
mieten. Ende des Jahres veräußerte die GbR das Grundstück (steuerfrei) an eine Bauherrenge-
meinschaft, die das Gebäude abriss und ein Geschäftshaus errichtete. 

Das Finanzamt hatte eine Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung abgelehnt, weil auf Grund der Veräußerung der 
notwendige Zusammenhang mit einer Einkunftsart fehlte. 

Betriebskostenabrechnung muss an alle Mieter adressiert werden 

Nach Ansicht des Landgerichts Frankfurt a. M. ist bei einer an Eheleute vermieteten Wohnung die 
Betriebskostenabrechnung zwingend an beide Ehepartner zuzustellen. Wird die Abrechnung nur 
an einen Ehepartner gerichtet, wird der andere Partner daraus nicht verpflichtet. 

Dies gilt auch, wenn die Abrechnung in den gemeinsamen Briefkasten der Eheleute gelangt und 
nach dem Mietvertrag beide Eheleute für Erklärungen des Vermieters empfangsbevollmächtigt 
waren. Denn ein Schriftstück kann nur demjenigen mit Rechtswirkung zugehen, an den es adres-
siert ist. 
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EHEGATTEN 

Doppelte Haushaltsführung bei Wechsel des Familienwohnsitzes weiter möglich 

Aufwendungen für eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung sind zeitlich unbe-
schränkt als Werbungskosten abzugsfähig. Das gilt nach Aussage des Bundesfinanzhofs auch, 
wenn berufstätige Ehegatten ihren Familienwohnsitz an den Beschäftigungsort eines der Ehegat-
ten verlegt haben und die ehemalige Familienwohnung als Erwerbswohnung am ursprünglichen 
Familienwohnsitz beibehalten. 

Zwei Beamte waren an unterschiedlichen Orten tätig und unterhielten dort jeweils eine Wohnung. 
Nach der Heirat zog der Ehemann in das Haus der Ehefrau und machte die Aufwendungen für 
seine bisherige Wohnung am Dienstort als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstän-
diger Arbeit geltend. Nach zwei Jahren bestimmte das Ehepaar die bisherige Wohnung am 
Dienstort des Ehemannes als Familienwohnung. Die Aufwendungen für das von der Ehefrau wei-
terhin genutzte Haus an deren Dienstort wurden als Werbungskosten abgezogen. 

Das Gericht hat dem unter Hinweis auf seine ständige Rechtsprechung zugestimmt. Danach ist 
die Begründung eines doppelten Haushalts auch dann beruflich veranlasst, wenn Ehegatten be-
reits vor ihrer Heirat an verschiedenen Orten berufstätig waren, an ihren jeweiligen Beschäfti-
gungsorten wohnten und nach der Eheschließung eine der beiden Wohnungen zur Familienwoh-
nung machen. Die Ehegatten können selbst bestimmen, welche Wohnung ihren gemeinsamen 
Familienwohnsitz darstellt. 

Ehevertrag kann sittenwidrig sein, wenn er beim Unterhaltspflichtigen zur Sozialhilfe 
führt 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatten Eheleute in einem notariell beurkun-
deten Ehevertrag für den Fall der Ehescheidung gegenseitig auf jeden gesetzlichen Unterhalt ver-
zichtet. Als Abfindung für ihren Verzicht sollte die Ehefrau eine monatliche Leibrente in Höhe von 
1.300 DM erhalten. 

Nach Scheidung der Ehe begehrte der Ehemann klageweise die Feststellung, dass der Ehefrau 
doch keine Leibrenten- oder Unterhaltsansprüche zustehen. 

Zu Recht, befand das Gericht. Das Gericht beurteilte die vereinbarte Leibrentenverpflichtung als 
sittenwidrig, weil deren Erfüllung angesichts seines geringen Einkommens zur Folge gehabt hätte, 
dass er teilweise auf Sozialleistungen angewiesen gewesen wäre. 

ALLE STEUERPFLICHTIGE 

Schadensersatz wegen Tötung des Ehegatten unterliegt nicht der Einkommensteuer 

Eine Witwe eines an den Folgen ärztlicher Fehler Verstorbenen erhielt vom Arbeitgeber des be-
handelnden Arztes nach Vergleich eine Schadensersatzrente von monatlich 1.022 €. Davon ent-
fielen 664 € auf materiellen Unterhaltsschaden und 358 € auf den Haushaltsführungsschaden. 
Das Finanzamt besteuerte die Rente zunächst in voller Höhe als sonstige Einkünfte, nach Ein-
spruch nur noch den auf den materiellen Unterhaltsschaden entfallenden Teil. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine Schadensersatzrente, die den durch den Tod des 
Ehegatten entstandenen materiellen Unterhaltsschaden ausgleicht, nicht einkommensteuerpflich-
tig ist. 


